Dr, Detlef Eckert,  ABiD 

Behindert ist man nicht, behindert wird man! Das Ringen um Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in Deutschland.

1. Die von der UNO/ EU ausgerufenen Jahre/Dekade der Menschen mit Behinderungen waren und sind Anlaß, sowohl für die offizielle Politik als auch für Parteien und Behindertenorganisationen, auf die jeweilige Lebenssituation behinderter Menschen konkret aufmerksam zu machen. Zugleich wurden dadurch Impulse für staatliches Handeln, für das Denken in der Gesellschaft wie auch für das Agieren der Behindertenorganisationen gegeben. Insofern sind aus internationaler wie aus nationaler Sicht positive Wirkungen dieser „Jahre“ unverkennbar.

2. Das Internationale Jahr der Behinderten 1981 traf in beiden deutschen Staaten auf vergleichbare Grundsituationen. Diese waren unter anderem gekennzeichnet durch 

· Vorrang des Fürsorgegedankens vor Gleichstellung, Teilhabe und Chancengleichheit

· die Orientierung auf das Defizit

· Sondereinrichtungen als bestimmende Form der Unterstützung und Förderung

· Anpassung der behinderten Menschen an die Gesellschaft und die Umwelt

· geringe bis keine Einbeziehung von Behindertenorganisationen in die jeweiligen „Festveranstaltungen“

Zugleich war das Jahr 1981 Impulsgeber für  wachsende Forderungen nach Teilhabe und durch politisches Engagement behinderter Menschen gekennzeichnet. Ein Umdenkungsprozeß – heute als Paradigmenwechsel bezeichnet – begann.

3. Die deutsche Einheit führte auch im Bereich der Behindertenpolitik zur kritiklosen Übernahme bundesdeutscher Gesetzgebung. Die gebotene Analyse und Prüfung der in beiden deutschen Staaten vorliegenden Systeme und Erfahrungen fand nicht statt. Es überwog die politisch motivierte Abqualifizierung ostdeutscher Erfahrungen und Gegebenheiten. Unbestreitbare kritische Tatsachen in Ostdeutschland wurden verallgemeinert, westdeutsche Defizite im Vergleich zu Ostdeutschland nicht mehr wahrgenommen. Die aus der deutschen Einigung resultierende Chance der Konzipierung und Umsetzung einer zukunftsfähigen, an den Interessen und Forderungen behinderter Menschen orientierten Politik wurde nicht genutzt.

4. Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts versuchten Behindertenverbände sowie eine politische Minderheit im Bundestag, ausgehend vom Grundgesetz, über die Forderung nach einer neuen deutschen Verfassung, antidiskriminierende Vorschriften/ ein Antidiskriminierungsverbot in den Grundrechtekatalog zu impementieren. Den Auftakt dazu bildete der Düsseldorfer Appell von 1991. Die intensiven Diskussionen, das erstmlige einheitliche Auftreten der deutschen Behindertenverbände vor der Verfassungskommission sowie internationale Impulse wie die Bilanz der UNO-Dekade, die Formulierung der Standard Rules sowie das us-amerikanische ADA mündeten in der Grundgesetzergänzung von 1994 im Artikel 3.

5. Der Beschluß der UNO alljährlich den 3. Dezember als Welttag der Behinderten zu begehen, initiierte die Bildung eines Aktionsbündnisses deutscher Behindertenverbände zur politischen Vorbereitung dieses Tages in der Bundesrepublik. Aus diesem Aktionsbündnis erwuchs der Deutsche Behindertenrat als Aktionsbündnis der deutschen Behindertenverbände, welches Anfang 2000 den Vorschlag des Forums behinderter JuristInnen für ein Bundesgleichstellungsgesetz aufgriff und in die politische Diskussion brachte.

6. Der Regierungswechsel 1998 zu Rot-grün brachte zunächst Bewegung in die Behindertenpolitik. Ausgehend von einer neuen Form der Einbeziehung der Behindertenverbände in die Vorbereitung und Erarbeitung von Gesetzen wurde das Gesetz über mehr Beschäftigung Schwerbehinderter, das SGB IX und ein Bundesgleichstellungsgesetz erarbeitet und vom Bundestag beschlossen. Gleichzeitig wurden jedoch durch eine an der Begünstigung der Großunternehmen orientierten Steuerpolitik die materiellen Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Gesetze stark eingeschränkt. Nach der Bundestagswahl von 2002 ist vom vielzitierten Paradigmenwechsel in der Behindertepolitik nur noch wenig spürbar. Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen wuchs deutlich an, das SGB IX wird nur zögerlich umgesetzt und mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz drohen erhebliche Einschränkungen in der Lebensqualität behinderter Menschen.

7. Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 zeugt einerseits von gewachsener Akzeptanz und Verantwortung behinderter Menschen, andererseits scheinen die errungenen Rechte und Möglichkeiten zur Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben nur auf dem Papier zu stehen. Die bisherige Auswertung der Aktionen und Veranstaltung im EJMB ergeben eine zwiespältige Bilanz: Nie zuvor haben behinderte Menschen und ihre Organisationen solche Möglichkeiten erhalten, ihre Vorstellungen und Ideen von Gleichstellung und Teilhabe in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu diskutieren. Zugleich ist die Teilnahme der politisch entscheidenden Kräfte und Parteien an diesen Veranstaltungen sowie die Aufmerksamkeit in den Medien enttäuschend.

